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 Veröffentlicht am 24.04.2001

Norm

UWG §9a Abs1 Z1

Rechtssatz

Lädt ein Inserat zur Teilnahme an einem Gewinnspiel des Inserenten ein und setzt die Teilnahme die Verwendung

eines im Inserat abgedruckten Teilnahmekupons voraus, so wird die Teilnahmemöglichkeit an diesem Gewinnspiel

damit gleichzeitig angekündigt und gewährt.
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